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Geleit

Der Historische Verein des Kantons Glarus wurde zwei Jahre nach dem
Brand von Glarus 1863 gegründet mit dem Ziel und dem Wunsch, die
Geschichte des Kantons zu pflegen und Historisches, wenn immer möglich,

der Nachwelt zu erhalten und zugänglich zu machen. Ein hoher

Anspruch, dem der Verein mit der Sammlung von historischen Gegenständen,

Urkunden, zahlreichen Referaten und Koreferaten und nicht zuletzt
mit der Herausgabe der Jahrbücher, nicht jährlich zwar, aber doch bis heute

regelmässig nachgekommen ist.
Dieses Heft ist das hundertste in der Reihe von dünneren, aber auch

umfangreichen Publikationen zur Glarner Geschichte. Und selbst nach
hundert Jahren fehlt es weder an schreibwilligen Autorinnen und Autoren,
Historiker/-innen und Laien noch an Themen, die zu behandeln wären.

Auch am Ursprung der diesjährigen Ausgabe stand der Wunsch und
der Anspruch des Verfassers, der Nachwelt zu berichten. Für den Lehrer
Balthasar Hauser von Näfels waren aber weniger vergangene Heldentaten
als vielmehr erlittenes Unrecht die Triebfeder, die ihn veranlasste, nach der

Aufgabe seiner Lehrertätigkeit - nach 1860 — drei umfangreiche
Handschriften zu verfassen. Die erste, die «Lebensgeschichte», erzählt von Hausers

Leben, und wie ihm als junger Mann die eine oder andere Chance

geboten wurde, aus dem festen, ja beinahe starren Gefüge seiner
Heimatgemeinde aus- oder aufzubrechen. Ein Wagnis, das er aber nicht eingehen
konnte, nicht einzugehen vermochte.

Die «Zernichtung», Hausers zweite Schrift, ist gleichsam eine Ermahnung

an die protestantische wie die katholische Nachwelt, das Unrecht, welches

die katholische Minderheit im Kanton Glarus mit der neuen
Kantonsverfassung 1836 erleiden musste, nicht zu vergessen. Auf den ersten Blick
ist man geneigt, die detailliert geschilderten Geschehnisse als «Gejammer
eines alten Katholiken» abzutun, ist doch die Bedeutung und die Wichtigkeit

der Konfession für uns Heutige kaum nachvollziehbar. Hinzu kommt,
dass bis anhin die Ereignisse rund um die Einführung jener Kantonsverfassung

ausschliesslich von (wenn auch moderaten) Protestanten beschrieben
wurde. Bei genauerem Durchlesen hingegen erkennt man aber, dass das

Vorgehen der damaligen (mehrheitlich protestantischen) Kantonsbehörde
einer gründlichen juristischen Prüfung tatsächlich nicht standhalten würde.
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Josef Schwitters Verdienst ist es, Balthasar Hausers Schriften, auch die

dritte — eine Chronik der Ereignisse in der Schweiz vom Ende des 18.

Jahrhunderts bis 1881 - sorgfältig transkribiert und mit Erklärungen und

Ergänzungen versehen zu haben. Damit liegen nun Grundlagen vor, die

hoffentlich zu weiteren Arbeiten anregen.
Die Einleitung zu Schwitters Transkription verfasste Alfonso Hophan,

der mit seiner jüngst eingereichten Masterarbeit eben jene Kantonsverfassung

von 1836 einer gründlichen juristischen und historischen Prüfung
unterzog und daher Hausers Handschriften als Kenner der Materie adäquat
ein- und zuzuordnen vermag.

Es freut uns, dass der Glarner Regierungsrat den Druck des diesjährigen
Jubiläums-Jahrbuches mit einem grosszügigen Beitrag aus dem Kulturfonds

unterstützt. Auch die Gemeinde Glarus Nord hat sich grosszügig
am Druck beteiligt. Für beide Beiträge möchte sich der Historische Verein

ganz herzlich bedanken.

Wädenswil, im Dezember 2020 Susanne Peter-Kubli
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Adressen der Autoren
Alfonso C. Hophan, Ritterstrasse 12, 8032 Zürich
Josef Schwitter, Haltli 1, 8752 Näfels
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